
  Telefon 055 646 67 44 
E-Mail: haeusliche.gewalt@gl.ch 
www.gl.ch 

 

Volkswirtschaft und Inneres 
Koordinationsstelle Häusliche Gewalt 
und Gewaltprävention 

Zwinglistrasse 6 
8750 Glarus 

 Aktions- und Massnahmenplan 
Istanbul-Konvention Kanton Glarus    

2023-2026 

Strategisches Ziel 1: Die Koordination, Vernetzung und der Austausch der Akteure im Bereich der häuslichen Gewalt und Gewaltprävention im 
Kanton Glarus hat sich etabliert. 
 
Spezifische Ziele Erwartete Ergebnisse Massnahmen Indikatoren Verantwortung Fristen 

1.1 

Der Kanton Glarus geht die 
Herausforderungen im Be-
reich der häuslichen Gewalt 
und Gewaltprävention koordi-
niert an: Lücken und Doppel-
spurigkeiten in den Themen 
Gewaltschutz, Prävention 
und Strafverfolgung als 
Grundpfeiler der IK werden 
vermieden. 

Der runde Tisch als (neues) 
Instrument und die Arbeits-
gruppen sind zu einem fes-
ten Bestandteil im Kanton 
Glarus geworden. Die Ak-
teure tauschen sich regel-
mässig über den Hand-
lungsbedarf und die Mass-
nahmen gegen häusliche 
Gewalt oder anderen Ge-
waltformen aus. 

1.1.1 

Es finden regelmässig kan-
tonale Treffen am runden 
Tisch für die Behandlung 
von aktuellen Themen rund 
um häusliche Gewalt oder 
andere Gewaltformen statt. 

Es findet jährlich mindes-
tens einmal ein runder 
Tisch zum Thema häusli-
che Gewalt statt. 

Es gibt zu den ernannten 
Ziele mindestens eine Ar-
beitsgruppe. 

DVI/KHG Alternierend / 
2023-2026 

Bestehende Prozesse oder 
Gefässe sind optimiert und 
weiterentwickelt. 

1.1.2 

Es findet ein reibungsloser 
Informationsfluss zwischen 
den Stakeholdern und der 
Koordinationsstelle statt 
und die Koordinationsstelle 
kann bei der Prozessopti-
mierung bzw. –entwicklung 
unterstützen 

Die Koordinationsstelle un-
terstützt bei der Erschaf-
fung von mindestens einem 
prozessrelevanten Instru-
ment (z. B. Leitfaden) 

DVI/FSHG 2023-2026 

Der runde Tisch steht als 
Austauschgefäss zur Verfü-
gung. 

1.1.3 

Die Koordinationsstelle 
führt Statistiken zusammen 
und erhebt ergänzende Da-
ten 

Die Koordinationsstelle er-
hebt ergänzende Daten 
(z. B. Kinder Mitbetroffene, 
Anzahl Kinderschutzmass-
nahmen bei HG, Gerichts-
urteile im Zusammenhang 
Eheschutz + HG etc.) und 
führt diese zusammen. 

DVI/KHG  
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Die Koordinationsstelle 
dient als Bindeglied bzw. 
Vermittlerin der national 
traktandierten Themen auf 
Kantonsebene. 

1.1.4  

Die Koordinationsstelle 
nimmt an den Tagungen 
der SKHG bzw. DKHG teil 
und trägt die strategisch re-
levanten Informationen ins 
Instrument des runden Ti-
sches. 

Die Protokolle der SKHG 
bzw. DKHG Anlässe liegen 
vor. 

DVI/KHG  
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Strategisches Ziel 2: Der Kanton Glarus hat die Voraussetzungen für eine wirksame Arbeit mit Täterinnen und Tätern geschaffen. Es können 
sowohl im freiwilligen als auch im Zwangskontext angemessene Massnahmen getroffen werden. 
 
Spezifische Ziele Erwartete Ergebnisse Massnahmen Indikatoren Verantwortung  Fristen 

2.1 

Der Kanton Glarus hat die or-
ganisatorischen und rechtli-
chen Rahmenbedingungen 
sowie die finanziellen, perso-
nellen und zeitlichen Res-
sourcen geschaffen sowie 
die Prozesse bestimmt, da-
mit die Täter:innen-Arbeit / 
Gewaltberatung angeboten 
und etabliert werden kann. 

Der Kanton Glarus verfügt 
über die entsprechenden 
Grundlagen, welche die Zu-
weisung zur Gewaltbera-
tung ermöglichen und för-
dern 

2.1.1. 

Der Kanton Glarus be-
stimmt das Ziel, die Zustän-
digkeit und die Zusammen-
arbeit bei der Täter:innen-
arbeit 

Es finden Zuweisungen an 
die Gewaltberatung statt. 

DSJ  

Die Gewaltberatung ist zu 
einer etablierten Institution 
im Rahmen des Hilfesys-
tems bei Gewaltdelikten ge-
worden 

2.1.2 

Der Kanton Glarus hat ei-
nen Prozess eingerichtet, 
damit gewaltausübende 
Personen Zugang zur Ge-
waltberatung finden 

Es gibt ein Meldeblatt ana-
log der Opferhilfe für die 
Beratung erster Täter:innen 
im Ermittlungsverfahren 
und dieses wird an die Ge-
waltberatung übermittelt. 

DVI/DSJ  

Die Zuständigkeiten zwi-
schen der Bewährungshilfe 
und der (sozialen) Gewalt-
beratung sind geklärt.  

2.2.2 

Es wird ein Leitfaden er-
stellt, der die Zuständigkei-
ten, Prozesse und den In-
formationsaustausch für 
Klienten und Klientinnen in-
nerhalb und ausserhalb des 
Straf- und Massnahmen-
vollzugs festhält.  

Der Leitfaden betreffend 
die Zuständigkeiten, Pro-
zesse und Informationsaus-
tausch für Klienten und Kli-
entinnen innerhalb und 
ausserhalb des Straf- und 
Massnahmenvollzugs liegt 
vor. 

DSJ   

Die Gewaltberatung organi-
siert Lernprogramme (mit). 
Sie kann mit anderen Kan-
tonen Synergien nutzen 
und Kooperationen grün-
den. 

2.1.3 

Der Kanton Glarus klärt die 
Finanzierung der Gewaltbe-
ratung und der Lernpro-
gramme ab und entwirft ein 
Budget insbesondere für 
Personen ausserhalb des 
Kantons Glarus 

Es gibt ein Konzept über 
die Lernprogramme im 
Kanton Glarus. 

DVI/DSJ  
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Strategisches Ziel 3: Der Kanton Glarus kann bei häuslicher Gewalt und Stalking (psychischer Gewalt) wirksam, präventiv Massnahmen ergrei-
fen und schafft die Verzahnung zwischen den gesetzlichen Grundlagen. 
 
Spezifische Ziele Erwartete Ergebnisse Massnahmen Indikatoren Verantwortung  Fristen 

3.1 

Der Kanton Glarus hat die 
koordinierten gesetzlichen 
Grundlagen geschaffen, da-
mit gewaltbetroffene oder ge-
fährdende Personen präven-
tiv geschützt werden können. 

Die Polizei ist in der Lage 
bei häuslicher Gewalt und 
Stalking umfassende Mass-
nahmen (Kontakt-, Annäh-
rungs-, Rayonverbot & 
Wegweisung) gegenüber 
gefährdenden Personen 
auszusprechen. 

3.1.1 

Das PolG wird dahinge-
hend angepasst, dass die 
Möglichkeiten polizeilicher 
Massnahmen zugunsten 
der Gewaltbetroffenen aus-
gedehnt werden. 

Das PolG und andere Ge-
setze wurden überprüft und 
allenfalls ergänzt bzw. an-
gepasst. 

DSJ 2026 

Die Massahmen sind hin-
gehend einer Dauer gere-
gelt, die den zu schützen-
den Personen genügend 
Zeit gibt, um weiterfüh-
rende (zivilrechtliche) Mas-
snahmen/Verlängerungsop-
tionen in die Wege zu lei-
ten. 

3.1.2 

Die involvierten Akteure 
werden in einer entspre-
chenden Arbeitsgruppe zu-
sammengeführt und das 
PolG diskutiert und erarbei-
tet. 

Es gibt zur Änderung des 
PolG eine Arbeitsgruppe 

DSJ 2024 

3.1.3 

Die Vernehmlassungen zu 
diesem Gesetz wird breit-
flächig eingeholt. 

Die Expertise zur Änderung 
des PolG wird von wichti-
gen Akteuren wie Opferbe-
ratung, Gewaltberatung, 
KESB und Koordinations-
stelle eingeholt. 

DSJ 2025 

Ein geregelter Ablauf und 
Koordination im Verfahren 
schützt die betroffenen Per-
sonen von häuslicher Ge-
walt u. Stalking insbeson-
dere psychischer Gewalt. 

3.1.4 

Es können sich alle Akteure 
in den Prozess einbringen 
und stellen in einem Leitfa-
den sicher, wie in der Regel 
vorgegangen werden soll. 

Es wird ein Leitfaden dazu 
erstellt. 
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Strategisches Ziel 4: Der Kanton Glarus informiert und sensibilisiert die Bevölkerung in Bezug auf häusliche Gewalt.  
 
Spezifische Ziele Erwartete Ergebnisse Massnahmen Indikatoren Verantwortung  Fristen 

4.1. 

Der Kanton Glarus beteiligt 
sich an der interkantonalen 
Sensibilisierungskampagne 
und stellt dafür die erforderli-
chen Mittel zur Verfügung. 

Die Bevölkerung des Kan-
tons Glarus ist in Bezug auf 
subtile und direkte psychi-
sche physische Gewalt 
sensibilisiert. 

4.1.1. 

Die Sensibilisierungskam-
pagne zur subtilen psychi-
schen Gewalt wird durch-
geführt. 

Die Sensibilisierungskam-
pagne wurde im Herbst 
2023 durchgeführt. 

DVI Dezember 
2023 

4.1.2 

Die verschiedenen Akteure 
werden in die Kampagne 
miteinbezogen. 

Es gibt eine Arbeits-
gruppe/kl. runden Tisch in 
Bezug auf die Sensibilisie-
rungskampagne. 

DVI 3. Quartal 
2023 

4.1.3 

Akteure können in die Kam-
pagne 16-Tage gegen Ge-
walt an Frauen eingebun-
den und die Aktion breitflä-
chig veranstaltet werden. 

Die Kampagne 16-Tage ge-
gen Gewalt an Frauen wird 
in Ergänzung zum Anna-
Göldi-Museum durchge-
führt. 

DVI 4. Quartal 
2023 

 
 

Strategisches Ziel 5: Die Fachpersonen im Kanton Glarus sind über die bestehenden Angebote zu häuslicher Gewalt sensibilisiert und wissen, 
wo Hilfe beigezogen werden kann. 
 
Spezifische Ziele Erwartete Ergebnisse Massnahmen Indikatoren Verantwortung  Fristen 

5.1 

Der Kanton Glarus hat eine 
Informationsdrehscheibe, auf 
welcher die Informationen zu 
Hilfeangeboten zusammen-
geführt werden. 

Die Fachpersonen wissen, 
wohin sie sich wenden 
müssen, wenn Gewalt im 
häuslichen Bereich ein 
Thema ist. Die Bevölkerung 
kann Informationen abru-
fen. 

5.1.1 

Der Kanton Glarus erstellt 
eine Website der Koordina-
tionsstelle mit Hilfsangebo-
ten, Flyern und weiterfüh-
renden Links. 

Es ist eine Website der Ko-
ordinationsstelle HG und 
Gewaltprävention in Be-
trieb. 

DVI 3. Quartal 
2023 

Die Fachpersonen werden zu 
gewaltspezifischen Themen 
weitergebildet. 

Die Fachpersonen sind zu 
einem spezifischen Gewalt-
themen sensibilisiert und 
weitergebildet. 

5.1.2 

Es bestehen Sensibilisie-
rungs- und Weiterbildungs-
angebote. 

Ein Sensibilisierungs- bzw. 
Weiterbildungstag ist 
durchgeführt. 

DVI Alle zwei bis 
drei Jahre  
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Strategisches Ziel 6: Alle Opfer im Kanton Glarus erhalten niederschwellig Zugang zu einem geschützten Ort, an dem sie zur Ruhe kommen und 
die nächsten Schritte planen können. 
 
Spezifische Ziele Erwartete Ergebnisse Massnahmen Indikatoren Verantwortung  Fristen 

6.1. 

Alle Opferkategorien haben 
unabhängig von Alter oder 
Delikt niederschwelligen Zu-
gang zu einer Schutzunter-
kunft und die Leistungen der 
Opferhilfe.  

Die gefährdeten Opfer kön-
nen sich an einen sicheren 
Ort begeben. 

6.1.1 

Der Kanton Glarus stellt für 
Betroffene (alle Geschlech-
ter, HG und Menschenhan-
del, Kinder) genügend 
Schutzplätze zur Verfü-
gung. 

Der Kanton Glarus besitzt 
eine (od. mehrere) Schut-
zunterkünfte oder entspre-
chende Leistungsverträge.  

DVI 2024-2025 

6.1.2 

Der Kanton Glarus stellt 
Anschlusslösungen nach 
einem Aufenthalt in einer 
Schutzunterkunft zur Verfü-
gung. 

Der Ablauf und die Finan-
zierung im Übergang zwi-
schen Schutzunterkunft 
und Anschlusslösung ist 
geregelt.  

DVI  2024 
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Strategisches Ziel 7: Der Kanton Glarus geht gegen den Umstand, Kinder inmitten von Partnerschaftsgewalt betroffen sind, vor. 
 

Spezifische Ziele Erwartete Ergebnisse Massnahmen Indikatoren Verantwortung  Fristen 

7.1. 

Die Kinder als Zeugen von 
häuslicher Gewalt erhalten 
die Möglichkeit, direkt an nie-
derschwellige Hilfe zu gelan-
gen. 

Alle Kinder, welche Zeugen 
von häuslicher Gewalt wer-
den, werden erfasst und 
können altersentsprechend 
betreut und begleitet wer-
den. 

7.1.1. 

Jeder Fall von häuslicher 
Gewalt mit im Haushalt 
wohnhaften Kindern wird 
an die KESB oder eine an-
dere passende Stelle tria-
giert. 

Es gibt einen Prozess bei 
der Polizei, wonach die im 
HH wohnhaften Kinder bei 
HG an die KESB gemeldet 
werden. 

DVI/DSJ/DBK 2025-2026 

7.1.2 

Es wird eine dem Kind an-
gemessene zeitnahe An-
sprache durch eine Fach-
person sichergestellt. 

Es gibt eine dafür definierte 
Stelle, welche die Kinder-
ansprachen durchführt. 

DVI 2025-2026 

7.1.3 

Dem Kind stehen nach Er-
hebung der OH-Qualität 
OH Leistungen zur Verfü-
gung. 

 DVI 2025-2026 

Die Akteure einigen sich über 
eine einheitliche Definition 
über häusliche Gewalt. 

7.1.4. 

HG muss genau zwischen 
den Akteuren definiert wer-
den (auch verbale Gewalt 
gilt als HG). 

 DVI/DSJ/DBK 2025-2026 

7.1.5 

Es wird eine Statistik über 
die mitbetroffenen Kinder 
geführt. 

 DVI/DSJ 2025-2026 

7.1.6 

Evtl. muss ein Meldeblatt 
definiert werden. 

 DVI/DSJ 2025-2026 
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Strategisches Ziel 8: Die Opferhilfe ist durch eine einheitliche Telefonnummer zu erreichen. 
 
Spezifische Ziele Erwartete Ergebnisse Massnahmen Indikatoren Verantwortung  Fristen 

8.1. 

Der Kanton Glarus hat die 
nötigen Ressourcen und 
Grundlagen geschaffen, da-
mit die Opferberatung im CH-
weiten Telefonnetz einheitli-
chen Telefonnummer er-
reichbar ist. 

Opfer des Kantons Glarus 
können die Opferberatung 
24/7 via einheitlicher Tele-
fonnummer erreichen. 

8.1.1. 

Der Kanton Glarus 
schliesst mit einer Institu-
tion eine Leistungsverein-
barung ab, damit die Anrufe 
24/7 der Opferberatung 
entgegengenommen und 
an die Opferberatung tria-
giert werden. 

Die 24/7 Telefonnummer 
Opferhilfe ist im Kanton 
Glarus in Betrieb. 

DVI 2025 

8.1.2 

Der Kanton Glarus schafft 
im Kanton die Ressourcen, 
damit die Telefonnummer 
betrieben werden kann. 

 
 

Strategisches Ziel 9: Die Akteure gegen häusliche Gewalt im Kanton Glarus sind ausgebildet und in der Lage, häusliche Gewalt zu erkennen und 
die richtigen Massnahmen zu treffen.  
Spezifische Ziele Erwartete Ergebnisse Massnahmen Indikatoren Verantwortung  Fristen 

9.1. 

Die Verantwortung und die 
Chancen sowie der Umfang 
der Weiterbildung im Bereich 
der häuslichen Gewalt sind 
geklärt. 

Kantonale Schulungen bei 
verschiedenen Akteuren 
finden statt. 

9.1.1. 

Es wird ein Schulungskon-
zept zu häuslicher Gewalt 
erarbeitet. 

Das Konzept wird zur Prü-
fung und Expertise eine FH 
vorgelegt. 

DVI/DBK/DSJ 2023-2026 

 
 


